
STATUTEN KYNOTOGISCHER VEREIN A-Z Bose! und Umgebung

Nome und Sitz

Zweck

Zweckveffolgung

l. NAME, SITZ und ZWECK

Art. I

Der ,,Kynologische Verein A-Z Bosel und Umgebung" (KV A-Z)
ist ein Verein gemöss Art. 60 ff des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (ZGB) mit Sitz om Wohnort des Prösidenten.
Er ist ein selbstöndiger Verein mit eigener
Rechlsperönlichkeit, versteht sich ober jedoch ols eine
Sektion der Schweizerischen Kynologischen Gesellschoft SKG
im Sinne von Art. 5 SKG-Stotuten.

Art.2

Der KV A-Z bezweckt:

o/ Unterstützung der Bestrebungen der SKG;
b/ Die Schulung der Hundeholter zwecks Eziehung und

Ausbildung von Hunden;
c) Vermiitlung von lnformotionen und Kenntnissen on die

Mitglieder und on weitere Kreise über die Eigenschoften
von Rossehunden, die Anschoffung und Holtung sowie
die Eziehung und Ausbildung von Hunden ouf der
Grundloge wissenschoftlicher Erkenntnisse, sportlich foirer
Gesinnung und Beochtung der Prinzipien der
Tiersch utzgesetzgebu n g;

d) lnteressenveriretung gegenüber Behörden;
e) Förderung freundschoftlicher Beziehungen unter den

Mitgliedern und Pflege der Geselligkeit.

Art.3

Der KV A-Z strebt die Erfüllung dieser Aufgoben on durch:

Durchführung von Welpenspielstunden, Eziehungs- und
Ausbildungskursen mit Führen eines Ubungsbetriebs
Erfohrungsoustousch und Berotung bei der Ausbildung
von Hunden;
Berotung beider Wohl und beim Kouf von Hunden;
Durchführung von Übungen und Demonstrotionen;
Kontoktpflege und Zusommenorbeit mit den lokolen und
regionolen Behörden.

o)

b)

c)
d)
e)



Mifglieder

Aufnohme

Ehrenmitglieder

Veferonen

Gönner

II. MITGLIEDSCHAFT

l. Erwerb der Mitgliedschoft

Art.4

Alle Personen können in den KV A-Z oufgenommen werden;
Minderjöhrige nur im Einverstöndnis der Eltern oder des
gesetzlichen Vertreters. Sie hoben dos Stimmrecht ob 18

Johren.

Auch luristische Personen können die Mitgliedschoft
erwerben.

Art.5

Die Aufnohme ols Mitglied erfolgt durch den Vorstond.

Wer in den KV A-7- eintreten will, hot
Vorstondsmitglied schriftlich zu melden.

Der Vorstond konn die Aufnohme von
ohne Angobe von Gründen oblehnen.

sich bei einem

Mitgliedern ouch

Art.6

Der KV A-Z konn selbst Ehrenmitglieder ernennen und der
SKG die Ernennung von Ehrenmitgliedern beontrogen.

Personen, die sich um die Kynologie oder um den KV A-Z

besonders verdient gemocht hoben, können zt)
Ehrenmitgliedern ernonnt werden. Die Ernennung erfolgt ouf
Antrog des Vorstondes durch die Generolversommlung,
wozu 213 der obgegebenen, gÜltigen Stimmen erforderlich
sind.

Personen, die wöhrend 25 Johren ununterbrochen Mitglied in

einer SKG-Sektion woren, werden ouf Antrog des KV A-Z

durch die SKG zu Veteronen ernonnt und erholten dos
Veteronenobzeichen. Dieses wird ihnen nomens der SKG

durch den KV A-Z überreicht (Art. l7 SKG-Stotuten).

Gönner hoben kein Stimmrecht.



Erlöschungsgründe

Austitt

Sfreichung

Rekursrechf

Wikung

2. Erlöschen der Mitgliedschoft

Art.7

Die Mitgliedschoft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung oder
Ausschluss.

Art. B

Der Austrilt konn nur ouf Ende eines Kolenderjohres durch
schriftliche Erklörung on den Prösidenten erfolgen.

Erfolgt die Austrittserklörung wöhrend des Vereinsjohres, so ist
der Beitrog für dos gonze loufende Vereinsjohr zu entrichten.

Kollektive Austrittserklörungen hoben keine Gültigkeit.

Art.9

Mitglieder, die dos gute Einvernehmen im KV A-Z stören oder
ihre finonziellen Verpflichtungen, trotz einmoliger Mohnung,
gegenüber dem KV A-Z oder der SKG nicht erfüllt hoben,
können durch den Vorstond gestrichen werden. Dos
betroffene Mitglied hot Anspruch ouf rechtliches Gehör.
Der Entscheid über die Streichung wird dem betroffenen
Mitglied schriftlich eröffnet.

Ausser in Föllen der Streichung wegen Nichterfüllen der
finonziellen Verpflichtungen steht dem betroffenen Mitglied
die Möglichkeil zu, innert 30 Togen seit Zustellung des
Streichungsbeschlusses beim Prösidenten des KV A-Z zt)
Honden der nöchsten ordentlichen Generolversommlung
Rekurs zu erheben. Die Generolversommlung entscheidet
donn mit Zweidrittelmehrheit der obgegebenen Stimmen.

Der Rekurs hot oufschiebende Wirkung.

Art. l0

Die Streichung wirkt sich nur innerholb des KV A-Z ous und ist
für ondere SKG-Sektionen nicht verbindlich.



Ausschluss

Verfohren

Rekursrechf

Publikofion

Wirkung

Art. I l

Ein Mitglied konn ousgeschlossen werden wegen:

o/ Schwerwiegende Übertretung der Stotuten oder
Reglemente der SKG oder deren Seklionen und sein
schödigendes Verholten noch einmoliger Verwornung
nicht oufgibt;

b) Ohne Verwornung bei Schödigung des Ansehens oder
der lnteressen des KV A-Z oder der SKG oder deren
Mitglieder, durch strofbores oder unehrenhoftes
Verholten, sodoss ein Verbleiben im KV A-Z nicht mehr
zumutbor ist.

Der Ausschluss erfolgt ouf Antrog des Vorstonds durch die
ordentliche Generolversommlung durch Zweidrittelmehrheit
der onwesenden Stimmberechtigten.

Dem Mitglied ist die Einleitung eines Ausschlussverfohrens
schriftlich mitzuteilen mit dem Hinweis dorouf, doss ihm
wohlweise offen steht, seine Soche vor der
Generolversommlung in mündlicher oder schriftlicher Form zu

vertreten.

Der Ausschluss ist dem Betroffenen unter Angobe der GrÜnde
schriftlich mitzuteilen. Dem Ausgeschlossenen steht innert 30
Togen seit Mitteilung des Beschlusses der Rekurs on dos
Verbondsgericht der SKG offen.

Art.75 ZGB bleibt vorbeholten.

Jeder rechiskröftige Ausschluss ist in den offiziellen
Publikotionsorgonen der SKG bekonnt zu geben. Beschliesst
der KV A-Z einen Ausschluss, obliegt ihm die Publikotion in

den Orgonen der SKG.

Art.12

Der Ausschluss zieht den Verlust der Mitgliedschoft in ollen
SKG-Sektionen noch sich. Mitgliedern, welche
ousgeschlossen wurden, ist die Teilnohme on onerkonnten
Ausstellungen und on PrÜfungen oder sonstigen
Veronstoltungen der SKG oder ihrer Sektionen untersogt. Dos
SHSB ist ihnen gesperrt, din ollföllig geschÜizter Zuchtnome
wird gelöscht.



Rechfe

Pflichten

Johresbeifrog

Hoftung

3. Rechte und Pflichten der Mitglieder

Art. l3

Alle on den Versommlungen onwesenden Mitglieder ob l8
Johren, Ehrenmitglieder und Veteronen hoben dos gleiche
Stimmrecht. Stellvertretung ist nicht zulössig. Gönner hoben
kein Stimmrecht.

Art. l4

Rechte und Vergünsligungen der Vereinsmitglieder sind in
besonderen Reglementen der SKG geregelt.

Art. 15

Mit dem Eintritt in den KV A-Z verpflichten sich die Mitglieder,
die Stotuten und die Reglemente der SKG und des KV A-Z
onzuerkennen und zu befolgen, sowie die festgelegten
Beitröge zu bezohlen.

Art. l6

Die Mitgliederbeitröge werden durch die ordentliche
Generolversommlung f estgesetzt.

Ehrenmitglieder sind von der Entrichtung des Johresbeitroges
befreit.

III. HAFTBARKEIT

A't.17

Für die Verbindlichkeiten des KV A-Z hoftet nur dos
Vereinsvermögen. Die persönliche Hoftung der Mitglieder ist

ousgeschlossen.

Gemöss Art. 19 SKG-Stotuten hoftet die SKG nicht fÜr
Verbindlichkeiten der Sektionen, umgekehrt hoftet ouch die
Sektion nicht für Verbindlichkeiten der SKG.



Orgone

IV. ORGANISATION

Art. lB

Die Orgone des KV A-Z sind:

die Generolverso mmlung;
der Vorstond;
die Kontrollstelle (Rechnungsrevisoren)

Generolversommlung

Art. l9

Die Generolversommlung bildet dos oberste Orgon des KV
A-2. Sie wöhlt die onderen Orgone und hot die Aufsicht Über
deren Tötigkeit. Sie wird mindestens einmol jöhrlich
durchgeführt.

An.20

Die Einberufung zur ordentlichen Generolversommlung
erfolgt durch dos Vereinsorgon oder durch Kreisschreiben on
die Mitglieder, wenigstens 20 Toge vor der
Generolversommlung und unter Bekonntgobe der
Troktondenliste.

Grundsötzlich liegt dos Einberufungsrecht beim Vorstond.

Über Geschöfte, die nicht ouf der Troktondenliste stehen,
konn diskutiert, ober nicht Beschluss gefosst werden.

AntröEe der Mitglieder sind, um gÜltig zu sein, dem
Prösidenten bis Ende des Kolenderjohres schriftlich und
begründet einzureichen.
Antröge welche formell und/oder inholtlich unsochlich oder
verletzend verfosst sind, können vom Vorstond
zurückgewiesen und von der Behondlung ousgeschlossen
werden.

Einberufung

Antröge

Art.2l

Ausserorde ntliche Eine ousserordentliche Generolveisommlung konn jedezeit
Generolversommlung durch Beschluss des Vbrstondes oder ouf schriftliches,

begründetes Begehren eines FÜnftels der Mitglieder
einberufen werden. Dieses Begehren hot die gewÜnschten
Troktonden zu entholten

o)
b)
c)



Art.23

Kompefenz Die Generolversommlung entscheidet in ollen internen
Vereinsongelegenheiten endgÜltig. lnsbesondere obliegen
ihr:

o) Genehmigung des Protokolls der letzten
Generolversommlung;

b) Genehmigung der Johresberichte;
c) Abnohme der Johresrechung und des Berichtes der

Kontrollstelle (Revisorenbericht), D6chorgeerteilung on
den Vorstond;

d) Genehmigung des Budgets;
e) Festsetzung der Mitgliederbeitröge und ollfölliger

ousserordentlicher Beitrö ge;
f) Festsetzung der Ausgobenkompetenz des Vorstondes;
g) Wohlen:

l. des Prösidenten;
2. des Kossiers;
3. der übrigen Vorstondsmitglieder;
4. der Kontrollstelle (Rechnungsrevisoren);
5. ollfölliger weiterer Funktionöre (2. B. Übungsleiter,

Hüttenwort etc.);
h) Abönderung der Stotuten;
i) Beschlussfossung Über Antröge on den Vorstond;
j) ErnennungvonEhrenmitgliedern;
k) Erledigung von Rekursen und Ausschluss von Mitgliedern;
l) Auflösung des KV A-2.

Bei Beschlüssen über die Entlostung des Vorstondes und des
Kossiers, hoben die zu Entlostenden kein Stimmrecht.
Ein Vereinsmitglied hot in Ausstond zu treten, wenn die
Beschlussfossung Geschöfte erfosst, die dos Mitglied selbst,
seinen Ehegotten oder Verwondte geroder Linie
(ousgenommen bei Wohlen) betreffen.



Abstimmung

Vorstond

Att.24

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der
Generolversommlung hot eine Stimme.

Wo die Stotuten nichts onderes bestimmen, beschliesst die
Generolversommlung durch einfoches Mehr der
obgegebenen gültigen Stimmen.

BeiWohlen gilt im ersten Wohlgong dos obsoluie, im zweiten
Wohlgong dos relotive Mehr der Stimmenden.

Bei Stimmengleichheit entscheidet der Prösident, bei Wohlen
dos Los.

Die Abstimmungen und Wohlen erfolgen offen, sofern die
Generolversommlung nichts o nderes beschliesst.

Art.25

Der Vorstond besteht ous mindestens 3 Mitgliedern
(Prösident, Vizeprösident, Kossier). Er wird fÜr 2 Johre gewöhlt.
Wiederwohl ist möglich. Der .Prösident und der Kossier

werden ins Amt gewöhlt. lm Ubrigen konstituiert sich der
Vorstond selbst.
Wöhrend der Amtsdouer gewöhlte Vorstondsmitglieder
vollenden die Amtsdouer ihres Vorgöngers.

Der Prösident muss Schweizer BÜrger oder Auslönder mit
Niederlossungsbewilligung, ouf jeden Foll mit Wohnsitz in der
Schweiz sein (Art. 6 Abs. 2 SKG-Stotuten).

Dos offizielle Publikotionsorgon der SKG wird 3 Mol obonniert.

Art.26

Der Vorstond ist beschlussföhig, wenn die Sitzung
ordnungsgemöss einberufen wurde und die Mehrheit seiner
Mitglieder on der Berotung teilnimmt. VorstondsbeschlÜsse
werden durch Mehrheit der obgegebenen Stimmen gefosst.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

Der Vorstond regelt die Zeichnungsberechtigung.



c)
d)
e)

ArI.27

Dem Prösidenten obliegt insbesondere:

o) Die Leitung und die Überwochung der gesomten
Vereinstötigkeit und die Erstottung des Johresberichtes;

b) Die Vorbereitung der Geschöfte für die
Vorstondssitzungen und die Generolversommlung;
Die Leitung dieser Sitzungen und Versommlungen;
Die Vertretung des KV A-Z noch oussen;
Archiviert die Protokolle und Kossenbücher l0 Johre

Att.28

Der Vizeprösident
Verhinderungsfolle.

vertritt den Prösidenien tm

4n.29

Der Aktuor besorgt die Protokollführung und unterstützt den
Prösidenten in Sekretoriotsbelongen.

Art.30

Der Kossier sorgt für rechizeitigen Einzug der
Mitgliederbeitröge, verwoltet die Kosse und erfüllt die
Verpflichtungen, die ordentlicherweise dieser Funktion
onfollen (Abrechnung mit der SKG, etc.). Er schliesst die
Vereinsrechnung gem. OR ouf Johresende ob.

Art.3l

Dem Beisitzer können besondere Aufgoben übertrogen
werden.

Art.32

Die Kontrollstelle besteht ous 2 Rechnungsrevisoren und
einem Ersotz. Die Amtsdouer betrögt I Johr. Jedes Johr
scheidet der erste Revisor ous, der zweite rückt noch und der
Ersotz, der durch eine Neuwohl ersetzt wird, wird zweiter
Revisor. Die Rechnungsrevisoren prüfen die gesomte Vereins-
und Johresrechnung und erstotten der Generolversommlung
schriftlichen Bericht mit Antrog mit Dechorge Erteilung on
den Kossier und den Vorstond.



Houptübungsleiter Dem Houptübungsleiter obliegt die Ausbildung von Führern
und Hunden. Er ist ols Beisitzer Mitglied des Vorstondes. Er

entscheidet zusommen mit dem Vorstond über dos
Übungsprogromm und die Ernennung weiterer Übungsleiter.

V. FINANZEN

Art.33

Der KV A-Z erziell seine Einkünfte durch:

Ordentliche Mitgliederbeitröge
Andere Beitröge, Gebühren und Einnohmen

VI. STATUTENREVISION

Art.34

Eine Revision dieser Stotuten bedorf des Beschlusses von 2.13

der onwesenden Mitglieder einer Generolversommlung.

VII. AUFLÖSUNG DES KV A-Z

Art.35

Die Auflösung des KV A-Z konn nur durch eine
Generolversommlung, die zu diesem Zweck einberufen wird,
beschlossen werden. Der Auflösungsbeschluss muss 415 der
Stimmen der onwesenden Stimmberechtigten ouf sich
vereinigen.

Bei Auflösung des KV A-Z wird dos Vermögen solonge beim
Sekretoriot der SKG deponiert, bis ein neuer Verein mit
gleichem Zweck und Ziel gegründet wird.

Geschieht dos nicht innert l0 Johren, verföllt dos Vermögen
on die Albert-Heim-Stiftung.

o)
b)



IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art.36

Diese Stotuten wurden on der Generolversommlurig vom
30..l.2016 ongenommen und treten mit der Genehmigung
durch den Zentrolvorstond der SKG in Kroft.

Sie ersetzen diejenigen vom 17.5.2000
Der Einfochheit holber sind sie in der mönnlichen Form
obgefosst. Selbstuerstöndlich ist jedoch die weibliche Form
stets mitgemeint.

lm Nomen des KYNOLOGISCHEN VEREIN A-Z Bosel und
Umgebung

Der Prösident: Der Aktuor:

ß//r/r' ;--,9{t-L---
Borboro Winkler Moscho Bethke

Die on der Generolversommlung des Kynologischen Vereins A-Z
Bosel vom 30. Jonuor 2016 genehmigten Stotuten stehen nicht
im Widerspruch zu den SKG-Stotuten. Sie werden im Sinn von
Art. 6 Abs.3 SKG-Stotuten durch den Zentrolvorstond geneh-
migt.

Bern, 
.l9. 

Oktober 201 6

lm Nomen des Zentrolv

Dr. oec. Wolter Müllhoupt
Prösident AA Recht/Slotuten


